
Beschlussauszug
aus der

13. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Lam-
brechtshagen 

vom 27.10.2022

Top 12 Abwägungs- und Satzungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 28 „Südliche Bau-
ernreihe“ der Gemeinde Lambrechtshagen
VO/BV/70-020/2022

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden geprüft und deren Behandlung wird 
entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der Abwägungstabelle (Anlage 1) 
beschlossen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde 
keine Stellungnahme abgegeben.

2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im Rahmen der Beteiligung 
eine Stellungnahme abgegeben haben, sind über das Ergebnis der Abwägung durch die 
Möglichkeit zur Einsichtnahme bzw. Mitteilung zu informieren.

3. Der Bebauungsplan Nr. 28 „Südliche Bauernreihe“ der Gemeinde Lambrechtshagen, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wird 
in der vorliegenden Fassung vom September 2022 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 11 
BauGB als Satzung beschlossen (Anlage 2). Die Begründung wird in der vorliegenden 
Fassung vom September 2022 gebilligt. (Anlage 3)

4. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 28 „Südliche Bauernreihe“ der Gemeinde 
Lambrechtshagen ist ortsüblich bekannt zu machen. Es ist anzugeben, wo der 
Bebauungsplan mit der Begründung eingesehen und Auskunft über den Inhalt verlangt 
werden kann. Der Bebauungsplan ist mit der Begründung zu jedermanns Einsicht bereit zu 
halten. Ergänzend ist der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung gemäß § 
4a Abs. 4 BauGB in das Internet einzustellen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

12 0 0


